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1. Einleitung  

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist die meist vergnügte, ausgelassene und aktive Seite der Sozialen 
Arbeit mit dem Fokus auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 25. Altersjahr. Der Anstoss 
für Angebote an sie ist nicht grundsätzlich ein bestehender Mangel, wie beispielsweise die finanzielle 
Sicherung des Überlebens. Ihr Ansatzpunkt ist das gesellige Zusammensein und das gemeinsame Erleb-
nis. Dieses bildet das Fundament, um darauf aufbauend Kinder und Jugendliche zu eigenen Aktionsideen 
zu animieren. Entscheiden sich Kinder und Jugendliche für ein Engagement, werden sie wo immer nötig 
von den Facharbeiter:innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Oft entstehen dadurch 
neue Angebote und Projekte von Kindern und Jugendlichen für andere Kinder und Jugendliche. Sie erle-
ben ihre Selbstwirksamkeit als Individuum, jedoch auch die Hürden und Möglichkeiten, wenn man Teil 
einer Gemeinschaft ist und Rücksicht nehmen muss.  
Gleichzeitig ist die Offene Kinder- und Jugendarbeit ein Arbeitsgebiet der Sozialen Arbeit. Das verpflich-
tet sie, berufsethisch das Thema „gesellschaftlich ungleich verteilten Ressourcen“ im Blick zu behalten, 
zu thematisieren und entsprechende Angebote zu machen. Schlussendlich haben alle Kinder und Ju-
gendliche das Recht zur Teilhabe an den gesellschaftlichen Ressourcen. 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist das einzige soziale, ressourcenorientierte Instrument, das eine 
Gemeinde flexibel einsetzen kann. Dies vor allem auch im Hinblick auf sich stetig verändernde gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen. Das Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet un-
zählige Möglichkeiten. Das ist eine grosse Chance für die Zielgruppen sowie Gemeinden. Letztere tragen 
eine grosse Verantwortung, damit sich die Offene Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Arbeit nicht verzet-
telt. 

In Burgdorf und Oberburg sind die Jugendbeauftragte und die Offene Kinder- und Jugendarbeit „JuBU“ 
fest verankert. In beiden Gemeinden sind sie wichtige Ansprechpartner:innen und Akteur:innen im Zu-
sammenhang mit der Freizeitgestaltung  und Gemeinwesenbeteiligung von Kindern und Jugendlichen. 
Aus der Aktivität der Offenen Kinder- und Jugendarbeit entstehen immer wieder neue Projekte und 
Angebote. Und es werden Erkenntnisse gewonnen, welche die Offene Kinder- und Jugendarbeit in die 
verwaltungspolitische Arbeit zurückfliessen lässt. Das trägt zur laufenden Optimierung der Aufwachsbe-
dingungen bei. Als Leitschnur für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht es ein konzeptionelles Gerüst.  

2. Ausgangslage - Überarbeitung der konzeptionellen Grundlage  

Wie vorgängig erwähnt, braucht es aufgrund der Vielfältigkeit des Arbeitsfeldes und den begrenzten 
Ressourcen konzeptionelle Überlegungen dazu, wie die Offene Kinder- und Jugendarbeit gleichzeitig 
zielorientiert und flexibel eingesetzt werden kann. Ausserdem ist ein Konzept die Bedingung des Kan-
tons Bern für die Zulassung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Lastenausgleich.1 Die aktuelle 
Überarbeitung der Verordnung Seitens des Kantons wird als Anlass genommen, um auch das bisherige 
Konzept der JuBU vom 13. September 2016 zu überarbeiten. Die leicht veränderte Ausrichtung der letz-
ten Jahre kann so im neuen Konzept berücksichtigt werden. 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist seit 2004 ein Angebot der Stadt Burgdorf. Oberburg entschied 
sich im Jahr 2011 dazu, sich dem Angebot anzuschliessen. In den letzten vier Jahren rückten das Team 
und die Gemeinden in Bezug auf die Ausrichtung der Angebote und der Zusammenarbeit merklich nä-
her. Das zwischen 2018 und 2020 erarbeitete Sozialraumanalysekonzept ermöglicht in beiden Gemein-
den eine neue Herangehensweise an das Thema Kind/Jugend im öffentlichen Raum. Die daraus resultie-
renden Sozialraumanalyseberichte schaffen konkreteres Wissen zum jeweiligen Lebensumfeld von Kin-
dern und Jugendlichen. Nebst den Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen werden jetzt auch sozi-
alräumliche Informationen erfasst.  

Das vorliegende Konzept bildet den gemeinsamen verbindlichen Rahmen für die Ausrichtung und Um-
setzung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Burgdorf und Oberburg für die kommenden Jahre.  

                                                             
1 Verordnung über die Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendförderung (FKJV)Art. 80. Verordnung über die Leistungsangebote 
der Familien-, Kinder- und Jugendförderung (FKJV). S. 29.  
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3. Rahmenbedingungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  

3.1 Nationale Vorgaben  

Die kantonalen wie die kommunalen Vorgaben decken sich mit den Vorgaben der Bundesverfassung, 
den Kinderrechten2 und dem Gesetz über die Förderung der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit 
(KJFG)3, der Verordnung über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
(KJFV)4.  

3.2 Kantonale Vorgaben 

Die Gemeinden Burgdorf und Oberburg können ihr Angebot an Offener Kinder- und Jugendarbeit las-
tenausgleichsberechtigt beim Kanton Bern abrechnen. Aus diesem Grund bildet die Verordnung über die 
Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendförderung (FKJV) des Kantons Bern5 die rechtliche 
Grundlage. Der Kanton Bern regelt darin u.a. die Bedingungen und Auflagen an die Leistungsangebote 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die für sie lastenausgleichsberechtigt sind. 

3.3 Kommunale Vorgaben  

Eine visionäre Grundlage zur Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Burgdorf und Ober-
burg bildet das gemeinsame Leitbild Kind und Jugend.  

3.4 Berufskodex  

Ferner bildet die Charta der Soziokulturellen Animation einen Werthaltungsrahmen der professionell 
Tätigen offener Kinder- und Jugendarbeit6.  

4. Zielgruppen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  

Grundsätzlich richtet sich das Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Burgdorf und Oberburg 
an alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen ca. 6 und 25 Jahren. Das Schwergewicht der 
Angebote liegt bei den Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen ca. 6 und 16 Jahren.  

Aktiv geht die Offene Kinder- und Jugendarbeit auf verwaltungspolitische Entscheidungsträger:innen zu. 
Diese beeinflussen die Bereitstellung von Ressourcen und Rahmenbedingungen und entscheiden dar-
über, ob und wie Kinder und Jugendliche aktiv miteinbezogen werden. Damit Entscheidungsträger:innen 
fundierte Entscheidungen treffen können, bedürfen sie Informationen zum Bedarf und den Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen.  

Passiv, das heisst auf Anfrage, steht die Offene Kinder- und Jugendarbeit auch Erwachsenen im Umfeld 
der Kinder und Jugendlichen als Ansprechpartnerin und als Fachstelle zur Verfügung.  

5. Wirkung Offener Kinder- und Jugendarbeit   

Durch das Gesuch der Lastenausgleichsanerkennung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Burgdorf 
und Oberburg an den Kanton, anerkennen die Gemeinden auch die Anforderungen an die Angebotsaus-
gestaltung, die Leistungserbringung des Fachangebotes sowie der neu geregelten Aufsicht- und Kon-
trollaufgabe. Um die komplexen Zusammenhänge zwischen Ablauf und Wirkung sicht- und überprüfba-
rer zu machen, wird ein Wirkungsmodell7 als Arbeitsinstrument eingesetzt.  

 

                                                             
2  Quelle: Kinderrechte (admin.ch); SR 0.107 - Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (admin.ch) 
3  Quelle: SR 446.1 (admin.ch) Bundesgesetz vom 30. September 2011.  
4  Quelle: SR 446.11 - Verordnung vom 17. Oktober 2012 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kin-

der- und Jugendförderungsverordnung, KJFV) (admin.ch). 
5  Quelle: 2020.GSI.2171-RRB-D-238401.pdf (be.ch) 
6  Quelle: 170313_sa_fly_charta_a4_2s_V2_1_1.pdf (avenirsocial.ch). März 2017 
7  Wirkungsmodelle: Ursprung, Erarbeitungsprozess, Möglichkeiten und Grenzen. BAG. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-

f/evaluation/2017-balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges.pdf.download.pdf/balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges-2017-2.pdf. Zuletzt 
aufgerufen am 19.01.2022. Erarbeitung von Wirkungsmodellen. BAG. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-
f/evaluation/2017-erarbeitung-wirkungsmodelle.pdf.download.pdf/2016-wirkungsmodelle-und-indikatoren-d.pdf. Zuletzt aufgerufen am 
19.01.2022.  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html#:~:text=Die%20Schweiz%20ratifizierte%20Anfang%201997,den%20Lebensbereich%20des%20Kindes%20zusammengefasst.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/698/20170101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-698-20170101-de-pdf-a.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/699/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/699/de
https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.acq/92c34159a9154e7da22b4b6c92ac84fd-332/7/PDF/2020.GSI.2171-RRB-D-238401.pdf
https://avenirsocial.ch/wp-content/uploads/2018/12/170313_sa_fly_charta_a4_2s_V2_1_1.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges.pdf.download.pdf/balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges-2017-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges.pdf.download.pdf/balthasar-faessler-wirkungsmodelle-leges-2017-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-erarbeitung-wirkungsmodelle.pdf.download.pdf/2016-wirkungsmodelle-und-indikatoren-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2017-erarbeitung-wirkungsmodelle.pdf.download.pdf/2016-wirkungsmodelle-und-indikatoren-d.pdf
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Nachfolgend wird auf die einzelnen Punkte im Wirkungsmodell näher eingegangen.  

6. Zielsetzungen und Leistungen  

6.1 Angestrebte Ergebnisse durch die Arbeit der JuBU  

Übergeordnet verfolgen die Gemeinden Burgdorf und Oberburg mit der Offenen Kinder und Jugendar-
beit dieselben Wirkungsziele wie der Kanton. Kurzgefasst heisst das: Kinder und Jugendliche sollen sich 
in dieser Entwicklungsphase aneignen können, was sie benötigen, damit sie individuell oder als Teil einer 
Gruppierung, an der Gesellschaft teilnehmen und teilhaben können.9 Weitere Zieldimensionen bilden 
die kommunalen Leitbilder, die Legislaturplanungen sowie die Kinder- und Jugendleitbilder der Stadt 
Burgdorf und der Gemeinde Oberburg10. Auch diese weisen in Bezug auf die gewünschte gesellschaftli-
che Wirkung in dieselbe Richtung. Die Wirkungsziele des Kantons11 geben die allgemeine Zielrichtung 
vor, während letztere den kommunalen Bezug herstellen.  

6.2 Leistungen der JuBU  

Innerhalb der Leistungen gibt der Kanton eine weitere Leitplanke vor, die sich in den letzten zwei Jahr-
zehnt bewährt haben. Es werden grob drei Leistungsbereiche12 gebildet, in welche die verschiedenen 
Tätigkeiten Offener Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet werden können. Die JuBU nutzt diese Grup-
pierungen sowohl zur Jahresplanung, als auch zur Leistungserfassung.   
 
 
 
 

                                                             
8   Sekundäre Zielgruppe der OKJA: Entscheidungsträger:innen; Einflussnehmer:innen; Erziehungsberechtigte etc.  
9  Gemäss Artikel 58 SLG bezweckt die OKJA Kinder und Jugendliche sowie deren Umfeld zu stützen, zu fördern und ihnen einen angemesse-

nen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen. (Der Grosse Rat des Kantons Bern hat das neue Gesetz über die sozialen Leistungsangebote 
(SLG) am 9. März 2021 verabschiedet. Das Inkrafttreten ist per 2022 vorgesehen). „Die OKJA umfasst namentlich niederschwellige Freizeit-
angebote und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im ausserschulischen und -beruflichen Freizeit- und Bildungsbereich.“ 
Quelle: Vortrag Verordnung S. 3 und 4. Offene Kinder- und Jugendarbeit 

10  Leitbild Kind / Jugend der Stadt Burgdorf und der Gemeinde Oberburg (in Erarbeitung. Voraussichtliche Fertigstellung 2022/2023. Danach 
aufrufbar auf den jeweiligen Homepages).   

11  Die Ziele (Art. 76) werden im Vortrag vom 24.11.2021 zur FKJV, S. 42ff, differenziert ausgeführt. Quelle: Beschlüsse-Detailseite (Regierungs-
ratsbeschlüsse) Regierungsrat - Kanton Bern. Zuletzt aufgerufen: 24.10.2022. 

12  Die farbliche Zuordnung der Leistungsbereiche wird im Wirkungsmodell Punkt 12 wieder aufgenommen.  

https://www.rr.be.ch/rr/de/index/rrbonline/rrbonline/suche_rrb/beschluesse-detailseite.gid-2e675cfa21dd4e67963e48da107293a8.html
https://www.rr.be.ch/rr/de/index/rrbonline/rrbonline/suche_rrb/beschluesse-detailseite.gid-2e675cfa21dd4e67963e48da107293a8.html
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Animation und Begleitung Information und Beratung Fachberatung und Entwicklung 

Zielgruppe:  

Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene 

 

Primäre Zielgruppe:  

Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene 

Sekundäre Zielgruppe:  

Erziehungsberechtigte und –
beauftragte 

Zielgruppen:  

Behörden, Politik, Vereine, Insti-
tutionen, Bevölkerung  

 

Angebote, Anlässe, Projekte13:  

• Treffs 
• Mobile Treff- und Spielangebo-

te 
• Offene Turnhallen 
• Kurse / Freizeitangebote 
• Politische Planungs- und Mit-

wirkungsprozesse 

Tätigkeiten:  

• Alltagsgespräche 
• Kurzzeitberatungen  
• Triage und Vermittlung  
• Kurse / Schulungen  
• Informationsschreiben 

 

Tätigkeiten:  

• Bereitstellung und Vermitt-
lung von Informationen 

• Beratung 
• Unterstützung 
• Vermittlung 
• Vernetzung 
• Koordination 

Alle Leistungsangebote sind politisch und konfessionell neutral und offen für alle Kinder und Jugendli-
chen. Damit der Beziehungsaufbau zu den Fachpersonen gelingt, wird eine grösstmögliche Kontinuität in 
der Betreuung innerhalb der Angebote angestrebt. Wo immer nötig und möglich, arbeitet die JuBU mit 
Netzwerkpartner:innen zusammen. Im Umfeld der Schule beispielsweise mit der Schulsozialarbeit in 
Quartieren mit den Quartiervereinen, bei den Treffangeboten mit der reformierten Kirche etc.  

7. Personelle Ressourcen und Zusammensetzung des Personals   

Mit folgenden personellen Ressourcen wird das Angebot umgesetzt:  

Fachpersonal 2022/2023 
Stellenbezeichnung / Ausbildung  Stellen% 

Jugendbeauftragte - Soziale Arbeit, Master, mehrjährige Berufserfahrung oder Äquivalent 50 % 
  

Kinder- und Jugendarbeit Burgdorf und Oberburg JuBU 200 % 
- Stellenleitung JuBU - Soziale Arbeit Bachelor, Berufserfahrung 
- Facharbeiter:innen Burgdorf - Soziale Arbeit Bachelor 
- Facharbeiter:in Oberburg - Soziale Arbeit Bachelor 

20 % 
140 % 

40 % 
  

Sekretariat JuBU - Administration  20 % 
Ausbildungspraktikum JuBU - In Ausbildung Soziale Arbeit  40 – 60 % 
Vorpraktikum JuBU - Interesse an der Ausbildung in Sozialer Arbeit  40 – 60 % 
Ferienpass Geschäftsführung und Administration - Soziale Arbeit / Administration 40 % 
 
Gemäss Vortrag des Kantons Bern zur neuen FKJV verteilt der Kanton die ehemaligen Zusatzbeträge 2 
neu.14 Diese Anpassungen führen dazu, dass der anrechenbare Höchstbetrag für Burgdorf und Oberburg 
voraussichtlich ansteigen wird. Dies ermöglicht allenfalls auch eine Aufstockung im Bereich des Perso-
nals. Eine angepasste Verteilung könnte wie folgt aussehen:   
 
 
 
 

                                                             
13  Dies ist eine grobe Zusammenfassung der Tätigkeiten der JuBU. Differenzierter werden die Angebote im Wirkungsmodell Kapitel 12 darge-

stellt.  
14  Siehe Vortrag Verordnung FKJV, Artikel 91, S. 48, Punkt 3.3 S. 6; Punkt 5.3, S. 63 und Punkt 7.3, S. 65.  
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Stellenbezeichnung / Ausbildung  Stellen% 

Jugendbeauftragte - Soziale Arbeit, Master, mehrjährige Berufserfahrung oder Äquivalent 50 % 
  

Kinder- und Jugendarbeit Burgdorf und Oberburg JuBU 260 % 
- Stellenleitung JuBU - Soziale Arbeit Bachelor, Berufserfahrung 20 % 
- Facharbeiter:innen Burgdorf - Soziale Arbeit Bachelor 140 % 
- Evtl. Facharbeiter:in Burgdorf in Ausbildung Soziale Arbeit, Fachrichtung Soziokultur Ca. 40 % 
- Facharbeiter:in Oberburg - Soziale Arbeit Bachelor 40 % 
- Evtl. Facharbeiter:in Oberburg Spezifikation Integration Ca. 20 % 

  

Sekretariat JuBU - Administration  20 % 
Ausbildungspraktikum JuBU - In Ausbildung Soziale Arbeit  40 – 60 % 
Vorpraktikum JuBU - Interesse an der Ausbildung in Sozialer Arbeit  40 – 60 % 
Ferienpass Geschäftsführung und Administration - Soziale Arbeit / Administration 40 % 
 
Alle oben aufgeführten Stellen sind der Bildungsdirektion der Stadt Burgdorf angegliedert und gehören 
damit zum Personal der Stadt Burgdorf15. Jede Stelle verfügt über ein entsprechendes Stellen- und An-
forderungsprofil. Alle Stellen werden durch den städtischen Personaldienst personalrechtlich betreut.  

7.1 Verantwortlichkeiten, Einsatzplanung und Präsenz   

Für die Berechnung und Zuteilung der Ressourcen von Burgdorf beziehungsweise Oberburg dienen die 
vom Kanton vorgegebenen lastenausgleichsberechtigten Aufwendungen der Gemeinden als Richt-
schnur.  

Nebst der Gesamtverantwortung durch die Jugendbeauftragte und Stellenleitung JuBU liegt die lokale 
Verantwortung der Angebote beim Team Burgdorf oder der Fachverantwortlichen Oberburg. In der 
jährlichen Planung werden gemeinsam alle Einsätze innerhalb eines Jahres geplant. Die unterjährige 
Planung liegt bei der Stellenleitung zusammen mit den Standortverantwortlichen. Die Verantwortung 
für die Einsätze und Präsenz liegt bei den jeweiligen Stelleninhaber: innen.  

7.2 Infrastruktur   

In Burgdorf und Oberburg stehen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit folgende Räumlichkeiten zur 
Nutzung mit Kindern und Jugendlichen oder Lagerung des Materials zur Verfügung:  
 
Burgdorf - Büro Jugendarbeit: Arbeitsplätze und Sitzungsraum für gesamtes JuBU-Team  

- Jugendtreff: Treff, Vermietungen und Mittagstisch  
- Altes Jugendhaus: Untervermietung an Vereine und Materiallager  
- Lager Bauernhaus: Fahrender Spielplatz / Material  
- Turnhallen / Schulhausplätze / Aulas / Sitzungsräume: Nach Absprache mit der Immobili-

enverwaltung der Stadt.   

Oberburg 
 

- Jugendtreff: Treff und Vermietungen  
- Turnhallen / Schulhausplätze / Aula / Sitzungsräume: Nach Absprache mit der Gemeinde  
- Büro Jugendarbeit / Jugendbüro: Standortverantwortliche / Mitbenutzung durch Schulso-

zialarbeit  

Die Standorte und Räumlichkeiten der Leistungsangebote liegen an gut erreichbaren Orten bzw. bei 
Veränderungen der Räumlichkeiten achten Burgdorf und Oberburg darauf, dass diese gut erreichbar 
sind, und Bedürfnissen und Bedarf von Kindern und Jugendlichen entsprechen.  

7.3 Mobilität   

Den JuBU Mitarbeitenden stehen E-Bike, Velos, Mitbenutzungsmöglichkeiten eines Autos sowie Mobility 
zur Verfügung.  

                                                             
15  Siehe Organigramm in Anhang II.  
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8. Finanzierung 

Die Offene Kinder und Jugendarbeit Burgdorf und Oberburg finanzieren sich durch den Lastenausgleich 
des Kantons Bern und den jeweiligen verpflichtenden sowie darüber hinausgehenden kommunalen Ge-
meindebeiträgen.  

9. Organisation  

9.1 Zusammenarbeit Burgdorf und Oberburg 

Die Stadt Burgdorf ist die Sitzgemeinde der JuBU. Oberburg schliesst sich mittels Anschlussvertrag vom 
März 2011 als Anschlussgemeinde dem Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit an. Gemeinsa-
mer Boden bildet der Anschlussvertrag und das gemeinsame Leitbild als Rahmen für die Leistungser-
bringung.  

9.2 Angebotssteuerung  

Die JuBU ist der Bildungsdirektion der Stadt Burgdorf angegliedert, welche gegenüber dem Kanton Bern 
und der Anschlussgemeinde Oberburg die Angebotssteuerung übernimmt. Für die strategische Ausrich-
tung der JuBU ist in Burgdorf der Gemeinderat der Bildungsdirektion zuständig und in Oberburg die Ge-
meinderätin Soziales zusammen mit der Sozialkommission. Sie übernehmen diese Aufgaben in Zusam-
menarbeit mit der Leitung der Bildungsdirektion und den Jugendbeauftragten beider Gemeinden. Ober-
burg regelt den Auftrag der Sozialkommission in Bezug auf die JuBU ferner in ihren Pflichtenheften.  
 
Die Struktur der Organisation kann wie folgt dargestellt werden:  
 

 
 
Für die operative Umsetzung ist die Teamleitung zusammen mit den Fachpersonen vor Ort zuständig. 
Wo nötig, werden die Jugendbeauftragten zur Planung und Absicherung beigezogen.  
 
 
 
 
 
 
 

Gesamt-

verantwortung

Strategie / 

Ausrichtung

Umsetzung /

Ausführung

• Gemeinderat Burgdorf / Oberburg 

• Leitung Bildungsdirektion Burgdorf 

• Jugendbeauftragte:r Burgdorf 

• Gemeinderat Burgdorf

• Sozialkommission Oberburg

• Leitung Bildungsdirektion Burgdorf 

• Jugendbeauftragte:r Burgdorf / Oberburg

•Teamleiter:In JuBU 

•Team OKJA Burgdorf / Oberburg
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10. Qualitätssicherung  

Die Tätigkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit JuBU werden regelmässig auf deren Zielerrei-
chung hin überprüft.  
 
JuBU-Interne Qualitätssicherung   Kommunale Berichterstattung an politische Gremien  

 Jährliche / unterjährige Auswer-
tung wiederkehrender Angebote 

 Projektauswertungen  

  Jahresbericht Oberburg  

 NPM Stadt Burgdorf  

 Sozialraumanalyseberichte (alle vier Jahre)  
   
Aufsichtsbesuche   Kommunale Qualitätsdialoge  

 Durch die Jugendbeauftragten der 
Gemeinden 

  Zwischen den zuständigen Gemeinderät:innen, der 
Jugendbeauftragten, der Leitung JuBU und den je-
weiligen lokal Verantwortlichen des JuBU-Teams, 
evtl. auch mit Beteiligung von Jugendlichen.  

 Basis bilden die Leitbilder und die Berichterstat-
tungs-Ergebnisse 

   
Finanzen   Qualitätsdialog Burgdorf und Oberburg  

 Finanzkontrolle durch die Finanzdi-
rektion der Stadt Burgdorf  

  Mit allen Steuerungsverantwortlichen16 vor Ablauf 
der vierjährigen Ermächtigungsperiode und der Be-
richterstattung zu Handen des Kantons auf Basis der 
Leitbilder und Berichterstattungs-Ergebnissen.  

   
Berichterstattung zu Handen des Kantons  
Vor Ablauf der vierjährigen Ermächtigungsperiode erstattet die Stadt Burgdorf dem Kanton Bericht zur 
Zielerreichung. Dieser fasst die jährlichen vorgängig aufgeführten Auswertungen zusammen. Ausser, der 
Kanton macht spezifische Vorgaben und verlangt weitere / andere Berichte.17 
 

10.1 Leistungserfassung  

Welche Leistungen genau erfasst werden, wird am Wirkungsmodell im Anhang beschrieben.  

11. Impressum  

Konzept-Version vom 05.04.2022 

Erstellt durch Nicole Chen, Jugendbeauftragte und Anett Wunderlich, Leiterin JuBU  

Mitarbeit durch  JuBU Team  

Überprüft durch  Christoph Grimm, Gemeinderat Burgdorf  
Marion Sägesser, Gemeinderätin Oberburg  
Hans Rudolf Kummer, Leiter Bildungsdirektion  
Sarah Kräuchi, Jugendbeauftragte Oberburg  

Nächste Überprüfung  
des Konzeptes  

Die nächste Überprüfung des Konzepts ist im Hinblick auf die Ermächti-
gungsperiode 2027-2030 vorgesehen. 

Ermächtigungsperiode  2023-2026  

Einreichefrist 30.06.2022 bei der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des 
Kantons Bern (GSI)  

 

                                                             
16 siehe Organisation im Absatz 9.2 
17 Siehe Ausführungen im Vortrag FKJV zu Artikel 84, Aufsicht und Reporting 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

12. Wirkungsmodell für Burgdorf und Oberburg  
 

Leistungsbereich:  Animation und Begleitung  Information und Beratung  Entwicklung und Fachberatung 

 
  Kontext   

     

  Geplante Aktivitäten anhand  
bereitgestellter Mittel 

 Beabsichtigte Resultate  Angestrebte Wirkungen   

             

  Mitteleinsatz (Input)  Leistung (Output)  Ergebnis I (Outcome)  Ergebnis II (Outcome)  Wirkungsziele (Impact)   

  Ressourcen  Prozesse  Produkte und Leistungen  Zielgruppe  Mittler  Wirkung in der Gesellschaft   

  Womit  Wie  Was  Bei wem  Wozu18   

               

  Fachpersonal  
In der Regel zu Zweit  
 
Räumlichkeiten19  
Entfaltungsmöglich-
keiten bieten (Rück-
ziehen, Spielen, Ge-
stalten, hängen)  
 
Veränderbarkeit 
 
Allfälliges Material 
Spiele / Tögelikasten 
/ Ping-Pong 
Musikanlage  
Sitzgelegenheiten / 
Sofas / Tische  
Kochgelegenheit  
Infomaterial  
Kreativmaterial  
 
 

 Neue Jugendliche 
werden explizit in 
Empfang genommen 
und begrüsst.  
Neuen Jugendlichen 
wird gesagt, an wen 
sie sich im Notfall 
wenden sollen.  
Neue Jugendliche 
werden beim Aneig-
nungsprozess unter-
stützt.  
 
 
Zuordnung der Ver-
antwortlichkeiten  
Abdeckung eines 
regelmässigen Treffs 
Planung der Treffzei-
ten   
Flyergestaltung  
Kommunikation der 
Treffs 

 Offene Treffs 
 
Burgdorf:  
Moditreff 
Gieletreff 
JuBU-Treff 
Treffumbau  
Kulturhalle  
 
Oberburg:  
Jugendbüro 
Twist 
Füürabe im Advent  
Offene Turnhalle  
 
Mittagestisch Burgdorf  
 
 

 - Alle Kinder / Jugendliche / junge Er-
wachsene fühlen sich willkommen.  

- Die Kinder / Jugendlichen fühlen sich 
im Angebot sicher.  

- Jugendliche finden Anschluss.   
 
- Jugendliche treffen auf Erwachsene, 

die ihnen vorurteilsfrei begegnen. 
- Jugendliche bestimmen die geltenden 

Regelungen in diesem Rahmen mit.  
- Jugendliche erhalten Auseinanderset-

zungen, wenn sie Grenzen überschrei-
ten und Auseinandersetzung bedür-
fen.  

  
 
 

 Soziale Integration – Kinder und Jugendliche werden individuell 
als Person als auch als Teil verschiedener Gruppierungen be- und 
geachtet. Ihre Interessen werden wahrgenommen und gemein-
sam mit ihnen gefördert. Ihnen wird allen ein möglichst gleichbe-
rechtigter Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen ermöglicht. 
Erwachsene begegnen ihnen offen und ohne Vorurteile. Sie kön-
nen sich auf die Erwachsenen in ihrem Umfeld verlassen und 
erhalten Liebe, Schutz und eine adäquate Auseinandersetzung bei 
Meinungsverschiedenheiten und der Missachtung von Regelun-
gen. Kinder und Jugendliche fühlen sich in der Gesellschaft ande-
rer wohl und sicher, können lachen, spielen, Freude erfahren und 
Freundschaften eingehen. 
 
Berufliche Integration – Jugendliche schaffen den Schritt in einen 
Beruf und werden dafür mittels niederschwellige Beratung, zu-
gänglich machen von Information und Triage unterstützt.  

  

             

             

       - Jugendliche treffen auf Erwachsene, 
die ihnen vorurteilsfrei begegnen und 
sie bei Bedarf wohlwollend beraten.  

     

              

       - Jugendliche bestimmen und gestalten 
die Angebote im Treff (mit) und über-
nehmen freiwillig Aufgaben. 

- Jugendliche werden animiert und un-
terstützt, eigene Projektideen mit und 
für andere Jugendliche, welche auch 
über die Treffs hinausgehen, umzuset-
zen.  

   Mitwirkung - Kinder und Jugendliche sind in der OKJA und in 
ihrem sozialen und kulturellen Umfeld durch aktive Teilnahme bei 
der Planung, Ausgestaltung und Umsetzung von Projekten, Anläs-
sen und Aktionen und Ähnlichem beteiligt und wirken in Ent-
scheidungsprozessen und bei der Gestaltung des öffentlichen 
Raumes mit. 
 
Kulturelle Integration - Die OKJA ermöglicht Jugendlichen durch 
eigene kulturelle Aktivitäten an bestehenden, gesellschaftlichen, 

  

              

                                                             
18 Die Wirkungen lassen sich in der Wirklichkeit nicht genau so unterteilen. Trotzdem kann ein Schwergewicht gelegt werden, welche Wirkung mit einem bestimmten Angebote hauptsächlich angestrebt werden soll.   
19 Kriterien Liste - Anforderungen an einen Jugendtreff – Siehe Anhang I 

ENTWURF – noch in Erarbeitung  
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      Spielplatzerneuerungen und  
Quartierarbeit  
Fussweganalyse/n und   
Sozialraumanalyse 
 
in Burgdorf und Oberburg 

 - Kinder und Jugendliche sind über das 
jeweilige Projekt informiert  

- Kinder und Jugendliche können ihre 
Meinung zu Projekten äussern.  

- Kinder und Jugendliche können sich zu 
ihrem Lebensumfeld äussern. 

- Kinder und Jugendliche können gewis-
se Entscheidungen mitbestimmen und 
damit beeinflussen.  

 - Quartiervereine und Eltern sind 
informiert und wo nötig einge-
bunden.  

- Erwachsene sind sensibilisiert 
für die Bedürfnisse und den 
Bedarf von Kindern und Ju-
gendlichen.  

- Entscheidungsträger:innen 
schaffen Rahmenbedingungen, 
damit Kinder und Jugendliche 
mitwirken können. 

 politischen aber auch ästhetische Normen und Werten zu rütteln 
und bietet Plattformen, Lernfelder und Vernetzungsmöglichkei-
ten, um eigene Stile und Weltanschauungen zu entwickeln und zu 
vermitteln. 
 
Kinder- und jugendgerechte Rahmenbedingungen - OKJA schafft 
kinder- und jugendgerechte Strukturen und unterstützt die Posi-
tionen der Kinder und Jugendlichen insbesondere in der Gemein-
de, der Kirche und den Vereinen. 
 
Selbstständige und verantwortungsbewusste Lebensführung -  
Kinder und Jugendliche werden beim Hineinwachsen in die Ge-
sellschaft unterstützt und befähigt, soziale Beziehungen aufzu-
nehmen und zu erhalten und ein unabhängiges selbstgesteuertes 
Leben zu führen im Bewusstsein, dass die eigene Freiheit Grenzen 
hat. Ziel der OKJA ist es, ihre Selbstständigkeit, Autonomie und 
soziale Verantwortung zu stärken. 
Kinder und Jugendliche sollen Zugang zu attraktiven Spiel-, Bewe-
gungs-, Begegnungs- und Grünräumen haben. Sichere Wege, Orte 
und Räume sind wichtig. Dank öffentlichen Spiel- und Grünräu-
men wird es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, die natürli-
chen Elemente zu erleben und eine Verbundenheit mit der Natur 
zu entwickeln.  
 
Stärkung der Kinder- und Jugendkultur - OKJA fördert kinder- 
und jugendkulturelle Aktivitäten und Angebote, als Experimen-
tierfelder im Selbstfindungs-, Selbstdarstellungs- und Selbstdeu-
tungsprozess von Kindern und Jugendlichen. Die aktive Auseinan-
dersetzung mit dem Alltag und der Lebenssituation fördert 
Selbstvertrauen, Flexibilität, Erfindungsgabe, Ausdauer und Be-
harrlichkeit von Kindern und Jugendliche 

  

            

       Ergebnis III (Outcome)     

        Verhältnisse     

        - Zugänglichkeiten für jedes Kinde / 
Jugendliche zu öffentlichen Spiel- und 
Bewegungsräumen sind erhoben.  

- Zentrale Wege sind anhand ihrer Si-
cherheit und Attraktivität erhoben.  

- Attraktivität von öffentlichen Spiel- 
und Bewegungsräumen ist erhoben.  

- Jeweiliger Handlungsbedarf kann ab-
geleitet werden. 

    

              

      Raumvermietungen  - Jugendliche können sich in ihrer Ver-
antwortung im Umgang mit gemiete-
ten Räumlichkeiten üben. zu ihrem 
Lebensumfeld äussern.  
 

     

              

      Kulturhalle   - Jugendliche werden bei ihrem Schritt 
in den grösseren partizipativ aufge-
bauten Jugend-Kulturbetrieb beglei-
tet.  

 Die Verantwortlichen der Kulturhal-
le Sägegasse bieten Hand damit 
sich Jugendliche und junge Erwach-
sene soziokulturell Engagieren 
können.  

   

              

      Spraywände / Kunstprojekte in 
Burgdorf   

 - Kinder und Jugendliche werden dabei 
unterstützt, sich soziokulturell betäti-
gen und äussern zu können.   

     

             

      Dorfkultur in Oberburg       

               

      Klassenbesuche / Pausenpräsenz 
Jugendantrag 

 - Kinder und Jugendliche sind über das 
Angebot der JuBU und ihre Mitgestal-
tungs- und Einflussmöglichkeiten in 
der Gemeinde informiert.   

- Kinder und Jugendliche können ihre 
Meinung äussern.  

- Jugendliche erhalten wenn gewünscht 
und nötig bei jedem Schritt zum Ein-
reichen eines Jugendantrages Unter-
stützung.  

- Die Jugendlichen werden über die 
politischen Schritte informiert.  

 Entscheidungsträger:innen schaf-
fen Rahmenbedingungen, damit 
Kinder und Jugendliche mitwirken 
können. 

 Politische Integration - Kinder und Jugendliche bringen sich in 
ihrem Lebensumfeld ein und tragen damit zur Gestaltung der 
Gemeinschaft und des Lebensraumes bei. Die Gesellschaft soll 
sich mit ihren Ideen auseinandersetzen. Durch die Wertschätzung 
ihrer Beiträge fühlen sich Kinder und Jugendliche anerkannt und 
ernst genommen. Dies fördert Selbstwert und Motivation. Unsere 
Gesellschaft muss Kindern und Jugendlichen die Teilnahme am 
familiären, kulturellen, politischen und sozialen Leben ermögli-
chen. 

  

             

       Ergebnis III (Outcome)      

       Verhältnisse      

        - Jugendliche nehmen Einfluss auf die 
politische Agenda der Stadt und Ge-
meinde.  
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      Streetsoccer  
Skateanlage / Pumptrack (in 
Planung) 
 

     Gesundheitsförderung und Prävention - Gesundheitsförderung 
und Prävention: Kinder und Jugendliche wachsen in einem ge-
sundheitsfördernden Umfeld zu gesunden, selbstbewussten Per-
sönlichkeiten heran. 
Die Gesundheit wird durch niederschwelligen Zugang zu Freizeit- 
und Sportaktivitäten gefördert. 
 
Bildung und Betreuung - Kinder und Jugendliche haben das Recht 
auf gute Bildung und Betreuung. Diese bilden das Fundament für 
eine erfolgreiche Alltagsbewältigung und eine gesunde Gesell-
schaft. Bildung findet in allen Lebenssituationen statt. 

  

              

      Elternbildungsanlässe  
 

   - Erziehungsverantwortliche sind 
sensibilisiert für die Bedürfnis-
se und den Bedarf von Kindern 
und Jugendlichen.  

   

              

  Fachpersonal   Drehscheibe für An-
gebote und Anmel-
dungen 
Ausschreibung  
Kontrolle der Anbie-
ter:innen 

 Ferienpass  - Kinder und Jugendliche erhalten die 
Möglichkeiten Neues kennen zu ler-
nen und sich zusammen mit Gleichalt-
rigen auszuprobieren. 

- Alle Kinder und Jugendlichen fühlen 
sich willkommen und sicher.  

 - Anbieter:innen können ihre 
Ferien-/Angebote für Kinder 
und Jugendliche niederschwel-
lig und einfach bekannt ma-
chen.  

   

        - Erziehungsberechtigte haben 
einen einzigen Ansprechpart-
ner, der die Angebote auch 
prüft. 

    

               

               

  Auswertung  
Mitteleinsatz 

 Evaluation der 
Prozesse 

 Leistungserfassung  Ergebnismessung  Erfassung 
Veränderungen 

    

               

        Erfassung  
Veränderungen 

      

               

               

 
 
Leistungserfassung/Ergebnismessung (in Erarbeitung)  
 
 Indikatoren Vorgaben  Indikatoren Vorgaben  Indikatoren Vorgaben 

 
Animation 

und 
Begleitung 

Anzahl Angebote / Jahr  Wert    
Information  
und  
Beratung 

Anzahl Ad-hoc Beratungen   Werte  
Entwicklung  
und  
Fachberatung 

Sozialraumanalysebericht inkl. 
Empfehlungen z.H. der Legisla-
turplanung  

Alle vier Jahre erstellt (2024)  
Nutzer:innenprofil / Teilneh-
mende  

Erfassung der Durchschnittswerte  
- Altersspanne 
- Geschlecht  

Anzahl …  
Nutzer:innenprofil  
…  Anzahl Aktivitäten  Werte  

Anzahl Nutzungen  - Ist-Wert erfassen  
- Durchschnittswerte pro Angebot  

  Angebotsform  Definition Anhand:  
- Adressat 
- Ziel  
- Inhalt  
- Aktivität oder Anfrage  

  
Angebotsform  Definition Anhand:  

- Zielgruppe 
- Umsetzungsart 
- Beteiligungsmöglichkeiten  

  
  
  
  …  

Freiwilligenarbeit - Anzahl Freiwillige  
- Anzahl geleistete Arbeitsstunden   

    
    

Erfassung der Beteiligungen - ….     

…      

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

13. Anhang I - Anforderungen an einen Jugendtreff – Kriterien Liste  

 
Die Standorte und Räumlichkeiten der Leistungsangebote haben den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu 
entsprechen. ASIV Verordnung über die Angebote der sozialen Integration (ASIV) Art. 56 Standorte und Räumlich-
keiten. Absatz 1.  
 
Prioritätenliste:  Must have - Good to have - Nice to have  
 
Anforderungen an Treffräume  

- Grosser Gemeinschaftsraum / Mehrzweckraum / Werkstattcharakter erwünscht 
- Abtrennbarer Mädchenraum  

- Dir Räume sollten verschiedene Altersgruppen (ca. 10 – 18 ansprechen)  

- Küche  

- Bar  

- Tische / Bestuhlung  

- Stauraum z.B. für Spiel- / Bastelmaterial, Anlage etc.  

- Töggelikasten, falls der Platz vorhanden allenfalls zusätzlich Pingpong Tisch und/oder Billard Tisch, Darts, 
Gamerecke oder ähnliches.  

 
Anforderungen an die Infrastruktur 

- haben den gesetzlichen Vorschriften bezüglich Sicherheit, Brandschutz und Hygiene zu entsprechen. 

- Vermietbarkeit der Treffräume  

- Zugänglichkeit für Kinder oder Jugendliche mit Handicap20 

- Lager z.B. für Outdoor-Spielmaterial / „Baumaterial“, Fahrender Spielplatz etc.  
 
Aussenanlagen  

- Wenig Durchgangsverkehr durch motorisierten Verkehr / Verkehrssicher  

- Abstellmöglichkeiten für Velos und Mofas  

- Spielmöglichkeiten (Pingpong, Basketballkorb oder ähnliches)  
 
Anbindung  

- Entlang eines „Schulweges“ / Weges den Kinder und Jugendlichen im Alltag gehen.  

- An Fusswegnetz angebunden  

- An Velowegnetz angebunden  

- Nähe zu kinder- und jugendrelevanten Institutionen und Angeboten wie Schulen, Tagesschulen, Sport-
plätze, Badi, Pfadi, etc. 

 
 
Eine langfristige Lösung an einem Standort der möglichst viele wichtige Kriterien abdeckt, wäre wünschenswert.  

 

                                                             
20 Falls die Räumlichkeiten nicht schon niederschwellig zugänglich sind, muss die Situation bei Bedarf besprochen und gute Lösungen zusammen 
mit den jeweiligen Kindern und Jugendlichen sowie der Verwaltung gesucht und umgesetzt werden.  



 
 
 
 
 
 

 

14. Anhang II – Organigramm Bildungsdirektion Burgdorf / Februar 2022  

 
 

 

Gemeinderat

Ch. Grimm

Bildungdirektion

Leiter HR. Kummer

Bildung  

Kindergarte-, Primar- und 
Oberstufenbetrieb

PV: K. Kurtogullari

Schulsozialarbeit

Leiterin N. Chen

Schulsozialarbeit

B. Fix, Y. Bouazdia, J  
Krähenbühl, G. Spori, 
S. Stettler, S. Lenz, S. 

Kaufmann

Leitung Volksschule

K. Kurtogullari

SL OS Pestalozzi-Gotthelf

R. Hubacher

Kollegium*

SL OS Gsteighof

R. Ammann

T. Hollenstein

Kollegium*

SL PS Pestalozzi-Gotthelf

B. Wenger

Kollegium*

SL PS Schlossmatt

S. Häberlin

Kolleigum*

SL PS Neumatt

B. Manz

Kolleigum*

SL PS Lindenfeld

G. Huber

Kolleium*

SL PS Gsteig

N. Tanner

Kollegium*

Fachverantwortliche 

Volksschule

R. Scheidegger

Schulsekretariat
B. Nyffenegfer, N. Meister

Schulbus

Leiterin R. Scheidegger

Ch. Buri*, U. Grossen*,

G. Borter*

Schulzahnpflege

Leitern N. Meister

L. Aeschlimann, K. 
Baumgartner, I. Sommer

Läusebekämpfung

Leiterin B. Nyffenegger

D. Dietrich, Ch. Schoch, M. 
Bieri, Ch. Lüthi

Weiterführende und 
ergänzende Schulen 

PV: HR. Kummer

Interkulturelle Angebote         

PV: E. Gebauer

Muki-Deutsch

Leiterin E. Gebauer

Muki-Team*

Frühkindliche Förderung

Leiterin E. Gebauer

Schul- und 
familienergänzende 

Angebote

Betreuung für nicht 
schulpflichtige Kinder r

PV: E. Gebauer

Betreuungsgutscheine
C. Aebi

Tagesfamilien-Vermittlung 
Rotes Kreuz+

Villa Chribu

Krippeverein+

Kita Bucher-Areal

LeoLea+

Kita Schloss-Stern

Zentrum Schlossmatt+

Kita Burgdorf +

Kita Ämmehüpfer+

Kita Burgdorf Zentrum+

Betreuung für schulpflichtige 
Kinder

PV: K. Kurtogullari

Tagesschule Neumatt

Leiter T. Michaelis

Team

Sozialpädagog*innen

und Betreuer*innen

Tagesschule Gotthelf

Leiterin M. Calvo

Team

Sozialpädagog*innen

und Betreuer*innen

Tagesschule Schlossmatt

Leiterin D. Burkhalter

Team

Sozialpädagog*innen 

und Betreuer*innen

Freizeit

Sportangebote

PV: K. Schaad

Schulsport

Leiter A. Roos°

Hobby-und Freizeitangebote

PV: N. Chen

Jugend

Jugendbeauftragte N. Chen

Jugendarbeit

Teamleiterin A. Wunderlich

Team Jugendarbeit 

S. Affolter, S. Etzensperger,
Sandra Nyffenegger, E. Seitz,

Kadetten

Leiter M. Zwahlen°

Kadettenmusik

Leiterin D. Ivanova
Administration L. Bühler

Ferienpass

PV: K. Schaad  

Assistenz

Ch. Widmer / N. Rudolf                   
N. Meister, Lernende*r
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